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Datum 

Bekanntmachung gern. § 50 BauGB 

Der nachstehende Beschluss des Umlegungsausschusses über die Neuordnung der 

Grundstücke im Gebiet des Bebauungsplanes Telgte "Kiebitzpohi-Nord" wird mit Hinwei­

sen und Aufforderungen hiermit öffentlich bekannt gemacht 

Umlegungsbeschluss 

Nach Anordnung der Baulandumlegung für den Bereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplanes "Kiebitzpohi-Nord" durch den Rat der Stadt Telgte am 10.12.2015 hat 
nunmehr der Umlegungsausschuss der Stadt Telgte in seiner 138. Sitzung am 21.04.2016 
den Beschluss über die Einleitung der Umlegung Telgte "Kiebitzpohi-Nord" gemäß § 47 

Baugesetzbuch - BauGB - in der derzeit geltenden Fassung gefasst. 

Das Umlegungsgebiet befindet sich in Telgte in der Gemarkung Telgte-Kspl. und grenzet im Nor­

den an das Gewerbegebiet Telgte "Kiebitzpohi-West" an. Das Gebiet hat eine Flächengröße von 
ca. 11 ha. 
Die genaue Begrenzung des Umlegungsgebietes ist in der beigefügten, unmaßstäblichen Skizze 

dargestellt, die Bestandteil des Beschlusses ist. Die Umlegung kann abschnittsweise durchgeführt 
werden. 

Im Umlegungsgebiet liegen im Einzelnen folgende Grundstücke: 
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F-----~------·--~---=---~--------~----~----------------------·--4 I 
0 Nr ! Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück 

--t-----·-t------+--t----·---------
1 I Telgte-Kspl. 1310 Telgte-Kspl. 80 60 tlw., 107 tlw., 151, 153 

~~ Telgte-:s-p-1.~----:-· -~-T-e-lg-te---K-~-p-1._,__8_0~-1-02 __ tl_w-.• -1-5_2 _________________ 
1 

~t--·-1-··-------r-------ll---·-r--··-·---·------------
3 l Telgte-Kspl. 1652 Telgte-Kspl. 46 587 tlw. 

l 80 30 tlw., 34 tlw. 

--··----4------------+-----+------------+--------------------

4 I Telgte-Kspl. 
i 

1405 Telgte-Kspl. 80 15 tlw., 101 tlw. 

c-------+---------·--t------ r-------- ---------··------------

i 
5 1 Telgte-Kspl. 1456 Telgte-Kspl. 80 61 tlw., 62 tlw. 

I 

I 
i ~~.;;.a._.i----~-"'*--·J.....----...t...~.......J:....---~P"*" n;W'rt • tt" M 

Hinweise und Aufforderungen 

(1) Im Umlegungsverfahren sind Beteiligte (§ 48 BauGB) 

1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke 

2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten Rechts an 

einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstück oder an einem das Grundstück belasten­

den Recht, 

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder an ei­

nem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedung aus 

dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nut­

zung des Grundstückes berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des Grundstü­

ckes beschränkt, 

4. die Stadt Telgte 

5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 {BauGB) die Bedarfsträger, 

6. die Erschließungsträger. 
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(2) Die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, in dem die 

Anmeldung ihres Rechts der Umlegungsstelle zugeht. Die Anmeldung kann bis zur Beschluss­

fassung über den Umlegungsplan (§ 66 Abs. 1 BauGB) erfolgen. 

(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so hat der Umlegungsausschuss dem An­

meldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts zu setzen. Nach 

fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr zu be­

teiligen. 

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, 

für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlangen der Umle­

gungsstelle eine Erklärung darüber abzugeben, ob ein anderer die Hypothek, Grundschuld 

oder Rentenschuld oder ein Recht daran erworben hat; die Person des Erwerbers hat er dabei 

zu bezeichnen. (§ 208 Satz 2 bis 4 BauGB gilt entsprechend.) 

Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 

Es ergeht gemäß § 50 Abs. 2 BauGB die Aufforderung, innerhalb eines Monats Rechte, 

die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Umlegungsverfah­

ren berechtigen, beim Umlegungsausschuss anzumelden (z.B.: Wegerechte, Pacht- oder 

Mietverhältnisse). 

Werden Rechte erst nach Ablauf der im vorigen Absatz bezeichneten Frist angemeldet 

oder nach Ablauf der in § 48 Abs. 3 BauGB gesetzten Frist glaubhaft gemacht, so muss 

ein Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten las­

sen, wenn der Umlegungsausschuss dies bestimmt. 

Der Inhaber eines aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen Rechts muss die Wirkung eines 

vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der 

Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst 

in Lauf gesetzt worden ist. 

Verfügungs- und Veränderungssperre 

(1} Von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung des Umle-

gungsplans (§ 71 BauGB) dürfen im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung des 

Umlegungsausschusses 

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem ande­

ren ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder eines 
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Grundstücksteils eingeräumt wird; oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufgeho­
ben werden. 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde, sonstige 

Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden ; 
3. nicht genehmigungspflichtige, aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wert­

steigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen werden; 

4. genehmigungspflichtige bauliche Anlagen errichtet oder geändert werden. 

(2)Vorhaben, die vor dem lnkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von 
der Veränderungssperre nicht berührt. 

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass das 
Vorhaben die Durchführung der Umlegung unmöglich machen oder wesentlich erschweren wür­

de. 

(4)Die Genehmigung kann unter Auflagen und außer bei Verfügung über Grundstücke und über 
Rechte an Grundstücken auch unter Bedingungen oder Befristungen erteilt werden. Wird die 
Genehmigung unter Auflagen, Bedingungen oder Befristungen erteilt, ist die hierdurch betroffe­

nen Vertragspartei berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeil der Ent­

scheidung vom Vertrag zurückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die§§ 346 bis 349 und 351 

des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 

Vorkaufsrecht der Gemeinde 

Nach § 24 Absatz 1 Nr. 2 BauGB unterliegen die in das Umlegungsverfahren einbezoge­

nen Grundstücke für die Dauer des Umlegungsverfahrens dem Vorkaufsrecht der Stadt 

Telgte. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 217 BauGB innerhalb einer Frist von sechs Wo­

chen nach der Bekanntmachung dieses Beschlusses Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich bei der Stadt Telgte einzureichen oder zur Nie­
derschrift im Rathaus der Stadt Telgte, Baßfeld 4-6, während der allgemeinen Dienststun­

den zu erklären. 
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die 

Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 

enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur 

Rechtfertigung des Antrages dienen. 
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Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet das Landgericht Arnsberg -
Kammer für Baulandsachen. 

Telgte, den !/, o5. 20/{. 



Abgrenzung des U I m egungsgebiet ( .. . es Uberslchtskarte zur Bek anntmachung) 

./ 

I 



Abgrenzung des Umlegungsgebietes (Übersichtskarte zur Bekanntmachung) 

\ 
l 

' \ 
\ 
\ 

' t 
\~ 

~ 
\ 
\ 

Teil1 

\ J.t"' c;;n 

\"' @ 

11 Wcf 
\~ l.::J:>--\

2) -

-----L ___ \ .. ---------- f'o ---
. 1 

60 \\ ~6 

Anschluss Teil2 



Abgrenzung des Umlegungsgebietes (Übersichtskarte zur Bekanntmachung) t 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 

Teil2 

Anschluss Teil 1 

I 
1 
I 
I 
I 
I 

m 1 
""\ ' tla I 
'tr t 
""\ 
t:_-. I 
\tll 
'.tll 
~, 

~ 

..... 
0 ..... 



STADT·- TEL TE 
Der Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Widmung von Straßen und Wegen 

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 10.05.2016 folgenden Beschluss ge­
fasst 

"Die nachstehend aufgeführten Straßen und Wege werden gemäß § 6 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 (GV 
NRW 1995 S. i 028) in der zurzeit geltenden Fassung dem öffentlichen Verkehr gewid­
met 

1. Als Gemeindestraßen (Anliegerstraßen) werden gewidmet: 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes "Mönkediek !" (Anlage 1) 
Gemarkung Teigte-Stadt Flur 8 

• Karl-Leisner-Weg (FlursWck 713) 

Innerhalb des Wohnsiedlungsbereiches "Hasenkamp/Emsesch" (Anlage 2) 
Gemarkung Teigte-Kirchspiel Flur 8 

" Hirschfelderweg (Flurstück 2052) 

Der vorstehende Beschluss wfrd hiermit öffentlich bekannt gemacht Die vorgenannten 
Widmungen beziehen sich auf die Straßenflächen, die in den als Anlage 1 und 2 beige­
fügten Übersichtsplänen dargestellt sind. Die Übersichtspläne sind Bestandteil dieser 
Widmungsverfügung. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann binnen eines Monats vom Tage dieser Bekanntmachung an 
Klage vor dem Verwaltungsgericht Münster (Piusallee 38, 4814 7 Münster) erhoben wer­
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Ge­
schäftsste!!e zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen­
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die ange­
fochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden, 

Te!gte, 11.05.2016 

Stadt Telgte 
D ~y s !d)g err11efSier 
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